
Einführung der 
Kindergrundsicherung



1. Hintergrundinformationen

2. Ausgestaltung der Leistung



bmfsfj.debmfsfj.de
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Die Kindergrundsicherung ist 

das zentrale sozialpolitische Vorhaben der Bundesregierung.

Unser gemeinsames Ziel ist es... 

…Kindern und Jugendlichen bessere Chancen zu eröffnen

…besonders für diejenigen, die am meisten Unterstützung brauchen.
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Hintergrundinformationen zur Kindergrundsicherung 

Ausgangslage | IMA | Verfahren

2,9 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind arm oder 

armutsgefährdet. Das ist jedes fünfte Kind. 

• Höchstes Armutsrisiko: Alleinerziehende

• Viele verschiedene kindbezogene Leistungen in unterschiedlichen Systemen mit 

unterschiedlichen Zugängen
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Hintergrundinformationen zur Kindergrundsicherung 

Ausgangslage | IMA | Verfahren

Die Interministerielle Arbeitsgruppe Kindergrundsicherung…

…hat von März 2022 bis Juli 2023

…mit insgesamt sieben Bundesministerien 

…in fünf Facharbeitsgruppen getagt.

Die fachliche Arbeit ist abgeschlossen und ein Abschlussbericht wird noch vorgelegt.
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Hintergrundinformationen zur Kindergrundsicherung 

Ausgangslage | IMA | Verfahren

Der Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung ist regierungsintern geeint und 

wurde am Mittwoch, den 27. September 2023 im Bundeskabinett beschlossen.

2024 wird das entscheidende Vorbereitungsjahr für die 

Kindergrundsicherung sein. 

2025 soll die Kindergrundsicherung erstmals ausgezahlt werden können.
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2. Grundzüge und Ausgestaltung 

der Kindergrundsicherung –

wesentliche Inhalte des 

Gesetzentwurfs
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Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Zentrale Aspekte

Die Kindergrundsicherung führt vorhandene Leistungen zusammen

Kindergeld Kinderzuschlag

Regelbedarf der 
Grundsicherung 

für 
Arbeitssuchende 
und Sozialhilfe für 
Kinder nach SGB II 

/ SGB XII 

Teile des Bildungs-
und 

Teilhabepakets+ + +
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Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Zentrale Aspekte

Die Kindergrundsicherung besteht
aus zwei Komponenten

Kindergarantiebetrag

löst das Kindergeld ab, 
einkommensunabhängig

Kinderzusatzbetrag

einkommensabhängig, 
altersgestaffelt

+ Wohnkostenpauschale 
für die auf die Kinder 

entfallenden Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung 

bilden zusammen die Kindergrundsicherung, die das 
Existenzminimum des Kindes abdeckt.
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Veränderte Bestimmung des Existenzminimums: 

• Anpassung an die Lebenswirklichkeit von Kindern 

• durch Veränderung der 20 Jahre alten Verteilschüsse für u.a. Instandhaltung und 

Wohnfläche. 

Ergebnis: Insgesamt höhere Regelbedarfe

Die genaue Höhe ermittelt das statistische Bundesamt, mindestens aber 

+ 20 bzw. + 28 Euro je nach Alter des Kindes. 

Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Zentrale Aspekte
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Verrechnung des Sofortzuschlags: 

• Der bisher befristete Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro wird mit der 

Regelbedarfserhöhung verrechnet.

• Für leistungsbeziehende Kinder im Asylbewerberleistungsgesetz entfällt der 

Sofortzuschlag. 

Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Zentrale Aspekte
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Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Voraussichtliche Leistungshöhe

Genaue Höhe der Kindergrundsicherung hängt u.a. von der Preis- und 

Einkommensentwicklung und von der Sonderauswertung des Statistischen 

Bundesamts zur Neudefinition des Existenzminimums von Kindern ab.

Schreibt man die heutigen Werte beispielsweise mit 15 Prozent fort, können die Kinder 

je nach Altersstufe ab 2025 wahrscheinlich bis zu 

• 530 (0-5 Jahre)

• 555 Euro (6-13 Jahre) 

• und 636 Euro (14-17 Jahre) erhalten.
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Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Einfach und digital

Kindergrundsicherungscheck

• Datenschutzkonforme Ermittlung eines potentiellen Anspruchs auf den Zusatzbetrag

• Gezielte und proaktive Information an diese Familien 

• Antragstellung über ein digitales Portal 

• Abruf von bei anderen Behörden vorliegenden Daten 

Familienservice der Bundesagentur für Arbeit als zentrale Anlaufstelle 

• Frontoffice (Entgegennahme von Anträgen für andere Leistungen, z.B. Bürgergeld 

möglich) 

• Ansiedlung von Büros des Familienservice auch in Jobcentern möglich
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Grundzüge der Ausgestaltung der Kindergrundsicherung

Bildung und Teilhabe

→ Vereinfacht und unbürokratischer

Zugang zum pauschalen Teilhabebetrag von 15 Euro

→ Automatische Auszahlung mit Kinderzusatzbetrag

Pauschales Schulstarterpaket

→ Aufbau eines digitalen Kinderchancenportals in den kommenden 
Jahren

Zusätzlich

Unverändert auf Antrag erhältlich 

Nicht pauschalierbare Teile des BuT
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Alleinerziehende sind überdurchschnittlich häufig von Armut bedroht. 

Bisher: Vollumfängliche Anrechnung von Kindesunterhalt als Einkommen des Kindes 

auf die SGB II-Leistungen für das Kind bei Alleinerziehenden im Bürgergeldbezug

Mit der Kindergrundsicherung: 

• Anrechnung von Unterhaltszahlungen nur noch zu 45 Prozent. Staffelung der 

Anrechnungsquote zwischen 45 und 75 Prozent bei besonders hohem Unterhalt

• Verbesserte Anrechnung gilt bis zum siebten Geburtstag des Kindes auch beim 

Unterhaltsvorschuss. Danach gilt die verbesserte Anrechnung weiter, sofern der 

alleinerziehende Elternteil ein Einkommen von mindestens 600 Euro hat.

Was ändert sich für wen?

Alleinerziehende
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Was ändert sich für wen?

Junge Erwachsene

Jugendliche und junge Erwachsene, die bisher den Kinderzuschlag 
beziehen, profitieren von der Kindergrundsicherung. Durch die 
Zusammenführung von Bürgergeld und Kinderzuschlag erhalten sie mit der 
Kindergrundsicherung 60 Euro (Altersgruppe 14 bis 17 Jahre) bzw. 42 Euro 
(Altersgruppe 18 bis 24 Jahre) mehr.

Mehr Unabhängigkeit: Volljährige haben zukünftig einen eigenen 
Auszahlungsanspruch auf den neuen Kindergarantiebetrag. Die Eltern 
müssen der Auszahlung an das volljährige Kind nicht zustimmen.
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Kindersofortzuschlag

Zahlung eines 
Sofortzuschlags von 20 
Euro seit Juli 2022

Kindergeld und 
Kinderzuschlag

Erhöhung des 
Kindergelds auf 250 Euro 
sowie des Höchstbetrags 
des Kinderzuschlags auf 
250 Euro zum 1. Januar 
2023

Weitere 
Leistungsverbesserungen 

im Jahr 2024

Aufgrund um 12 Prozent 
höherer Regelsätze 
höherer Kinderzuschlag 
(+24 Euro) sowie 
voraussichtlich höhere 
Kinderfreibeträge und 
höheres Kindergeld 

Leistungsverbesserungen bis zur Einführung 2025
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Weiteres Verfahren Kindergrundsicherungsgesetz

Zeitplan

9./10. November 2023 Erste Lesung Bundestag

24. November 2023 Erster Durchgang Bundesrat

15. Dezember 2023 Zweite/Dritte Lesung Bundestag

3. Februar 2024 Zweiter Durchgang Bundesrat

1. Januar 2025 Inkrafttreten
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Vielen Dank!

Kontakt
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
Glinkastraße 24
10117 Berlin 

AG Kindergrundsicherung
Bettina Zötsch
bettina.zoetsch@bmfsfj.bund.de
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